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Nach Prüfung Ihrer Anfrage kann ich Ihnen mitteilen, dass Ihnen die uns vorliegenden 

Stellungnahme zur Zuwegung / Erschließung nach §§ 12 i. V. m. 7 Abs. 1 Nr. 14 

LTranspG unter dem Suchbegriff: 

 

„Anfrage Zuwegung Windenergieanlagen in den Gemarkungen Trier-Stahlem und Trier-

Wetterborn“ 

 

auf der Transparenzplattform des Landes Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt 

wurde. 

Dabei wurden die personenbezogenen Daten der Beteiligten in den uns vorliegenden 

Unterlagen unkenntlich gemacht. 

 

Hintergrund der Entscheidung ist, dass aufgrund Ihrer Anfrage vom 08.02.2026 die in 

unserem Haus zuständige Fachstelle um interne Stellungnahme gebeten wurde und sie 

unter Angabe, dass die im Verfahren 0831-0001#2025/0073-0380-44 getätigten Aus-

sagen weiterhin gelten würden, folgendes mitteilte: 

 

Im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Verfahrens wird u. a. im Rahmen der bau-

planungsrechtlichen Zulässigkeit geprüft, ob das Vorhaben in Bezug auf den Anlagen-

standort über eine gesicherte Erschließung verfügt.  

Auf die Stellungnahmen der Unteren Bauaufsichtsbehörde der Stadtverwaltung Trier 

vom 20.01.2026 (WP Trier-Stahlem) und 26.01.2026 (WP Trier-Wetterborn) wird dahin-

gehend verwiesen. 

 

Aus der Stellungnahme der Stadtverwaltung Trier, Untere Straßenverkehrsbehörde, 

vom 24.02.2026 geht hervor, dass (nach entsprechender Antragstellung) die geplante 

Zuwegung außerhalb des Betriebsgeländes der Windenergieanlagen in einem eigenen 

Verfahren (bei der Stadtverwaltung Trier) geprüft wird. 

 

Dementsprechend liegen hier keine entsprechenden Anträge vor, sondern nur die Ihnen 

in der Anlage zur Verfügung gestellten Unterlagen. 

Daher wird mit dem Hinweis, dass die Zulassung/Genehmigung von Zuwegung außer-

halb des Betriebsgeländes der Windenergieanlagen nicht unter die 
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Konzentrationswirkung nach § 13 BImSchG fällt, auf die o. g. Stellungnahme der Unte-

ren Straßenverkehrsbehörde bei der Stadtverwaltung Trier verwiesen. 

 

Darüber hinaus liegen uns keine Unterlagen / Informationen vor, welche Ihrer Anfrage 

vom 08.02.2026 entsprechen. 

 

Die personenbezogenen Daten der Beteiligten in den uns vorliegenden Unterlagen wur-

den unkenntlich gemacht, da es sich dabei um mögliche Entgegenstehende Belange 

handelt (vgl. § 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 LTranspG). Auch liegt keine Einwilligung der Betei-

ligten zur Offenbarung vor. Daher wurde entsprechend § 16 Abs. 1 S. 2 LTranspG durch 

deren Unkenntlichmachung der Schutz der personenbezogenen Daten gewahrt. 

 

Für diese Entscheidung ergeht nach § 24 Abs. 1 Satz 1 LTranspG ein gebühren- und 

auslagenpflichtiger Kostenbescheid. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-

spruch bei der 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, 

Stresemannstr. 3-5, 56068 Koblenz 

oder Postfach 20 03 61, 56003 Koblenz 

 

 schriftlich, 

 in elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes,  

 schriftformersetzend nach § 3 a Abs. 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 

und  

§ 9 a Abs. 5 des Onlinezugangsgesetzes oder 

 zur Niederschrift  

erhoben werden. 
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Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein privilegiertes Vorhaben im Außenbereich nach § 35 Abs. 1 

BauGB. 

Das Vorhaben ist privilegiert, weil es der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder Wasse-

renergie dient. 

 

Auflagen und Nebenbestimmungen 

1.  Standsicherheit 

a) Der Nachweis der Standsicherheit des Turms und der Gründung der Anlage hat nach den Richtlinien 

für Windenergieanlagen, Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung, (Stand 

Oktober 2012 - Korrigierte Fassung März 2015), des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt), Berlin, zu 

erfolgen. 

b) Die Prüfung von Standsicherheitsnachweisen darf nur von den bauaufsichtlich anerkannten Prüfungs-

einrichtungen durchgeführt werden.  

Die Einhaltung der im Prüfbericht über den Nachweis der Standsicherheit aufgeführten Randbedingun-

gen und Auflagen an die Bauausführung einschließlich der Gründung ist im Rahmen der Bauüberwa-

chung durch Prüfberechtigte, Prüfingenieure für Baustatik oder Prüfsachverständige für Standsicher-

heitsnachweise zu überprüfen und zu bestätigen. 

c) Die Standfestigkeit des Baugrundes am Aufstellort ist durch ein Baugrundgutachten einer sachver-

ständigen Person gemäß SEGBauVO nacl1 Abschnitt 3, Buchstabe H der Richtlinie für Windenergieanla-

gen bis zum Baubeginn durch Vorlage bei der unteren Bauaufsichtsbehörde nachzuweisen. Die Einhal-

tung der im Baugrundgutachten nach Abschnitt 3, Buchstabe H der DIBt Richtlinie für Windenergieanla-

gen aufgeführten Randbedingungen und Auflagen an die Bauausführung ist im Rahmen der Bauüberwa-

chung durch Sachverständige nach der rheinland-pfälzischen Landesverordnung über Sachverständige 

für Erd- und Grundbau (SEGBauVO) zu überprüfen. 

Die Prüfberechtigten, Prüfingenieure für Baustatik oder Prüfsachverständige für Standsicherheit haben 

der Genehmigungsbehörde mit dem Bericht über das Ergebnis Ihrer Prüfung der Bauausführung zugleich 

die Bescheinigung des Sachverständigen nach § 8 SEGBauVO vorzulegen. 

e) Mit der Ausführung des Fundamentes darf erst dann begonnen werden, wenn die geprüfte und ge-

nehmigte Fundamentstatik einschließlich der Bewehrungs- und Konstruktionspläne, sowie die Typensta-

tik des Turms auf der Baustelle vorliegen. 

f) Die Bauarbeiten dürfen nur in dem Umfang ausgeführt werden, wie diese von den hierfür zugelasse-

nen Prüfstellen und -ämtern für Baustatik freigegeben werden. 

 

2.  Wiederkehrende Prüfungen 

a) Die Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen des Turms und der Gründung hat nach Abschnitt 

15 der DIBt Richtlinie für Windenergieanlagen in Verbindung mit dem Wartungspflichtenbuch (Abschnitt 

3, Buchstabe L der Richtlinie) und unter Einhaltung der Anforderungen nach Anlage A 1.2.8/6 der Richt-

linie zu erfolgen. 

b) Die vorgenannten Überprüfungen sind von anerkannten Sachverständigen durchzuführen. 
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b) An den baulichen Anlagen sind gern. § 15 Abs. 5 Landesbauordnung (LBauO) dauerhaft wirksame 

Blitzschutzanlagen vorzusehen. Die Auslegung des Schutzkonzepts hat nach DIN EN 61400-24 zu erfol-

gen. 

c) Die Windkraftanlage darf erst benutzt werden, wenn sie ordnungsgemäß fertig gestellt und sicher 

betrieben werden kann. 

d) Die Entwurfslebensdauer der Anlage wird nach Abschnitt 9.6.1 der Richtlinie für Windenergieanlagen 

mit 25 Jahren angenommen. 

e) Die Erschließung für den Bau- und späteren Wartungsverkehr ist mittels Baulast in Form eines Geh-, 

Fahr- und Leitungsrechtes vor Baubeginn zu sichern. 

f) Die Abstandsflächen der WEA erstrecken sich teilweise auf andere Grundstücke. Daher ist die Über-

nahme der mit dem Bauamt abzustimmenden Abstandsflächen durch Eintragung von Baulasten auf die 

betroffenen Grundstücke spätestens vor Errichtung der WEA öffentlich-rechtlich zu sichern. 

g) Auf Grund der Entwurfslebensdauer ist von einem Rückbau auszugehen. Die Rückbauverpflichtung je 

WEA durch Eintragung einer Baulast ist ebenfalls spätestens vor Errichtung der WEA öffentlich-rechtlich 

zu sichern. 

h) In Bezug auf den sicheren Betrieb der Anlagen wird auf die §§ 3 Absatz 1 und 17 Abs. 2 LBauO verwie-

sen. 

i) Ebenfalls ist das Gemeinsame Rundschreiben des Ministeriums für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie 

und Landesplanung, des Ministeriums der Finanzen, des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Er-

nährung, Weinbau und Forsten und des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur Rheinland-

Pfalz vom 19.04.2024 zu beachten. 

 

5.  Folgende Bescheinigungen sind vor Inbetriebnahme der unteren Bauaufsichtsbehörde in 1-

facher Ausfertigung vorzulegen 

a) Bescheinigung des Prüfingenieurs (mit Formblatt „Bescheinigung über die Bauausführung"), dass die 

Windkraftanlage - Fundamente und Turm - entsprechend den von ihm zu verantwortenden Bauunterla-

gen ordnungsgemäß ausgeführt wurde (mit der Anzeige über die abschli13ßende Fertigstellung). 

b) Bescheinigung des Sachverständigen nach § 8 SEGBauVO über die Einhaltung der im Baugrundgutach-

ten aufgeführten Randbedingungen und Auflagen an die Bauausführung. (mit der Anzeige über die ab-

schließende Fertigstellung). 

c) Falls Aufzugsanlagen für den Personen- und Materialtransport eingebaut werden, sind hierüber Be-

scheinigungen des TÜV über die ordnungsgemäße Ausführung dieser Aufzugsanlagen vorzulegen. 

d) Bescheinigung und Protokoll über die ordnungsgemäße Ausführung und Prüfung der Blitzschutzanla-

gen durch einen Sachverständigen. 
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Flur - Flurstück 
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7492 
 

325346 

 

5511774 

 

Euren 

 

7 – 
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7493 

 

325862 

 

5512205 

 

Euren 
 

7 – 
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3 

 

7494 
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5511954 

 

Euren 

 

7 – 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

  

 

die DunoAir Windpark Planung GmbH, Hawstraße 2a, 54290 Trier, im folgenden Antragstellerin genannt, beantragt 

für das obige Verfahren die Erteilung einer Genehmigung nach dem BImSchG.  
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Am AugusOnerhof 

 

54290          Trier     

 

bauaufsicht@trier.de <mailto:bauaufsicht@trier.de>  
 

           

 

Stadtverwaltung Trier 

 

Untere Denkmalschutzbehörde 

 

Viehmarkt 20 

 

54290          Trier     
 

rathaus@trier.de <mailto:rathaus@trier.de>  

 

           

 

Stadtverwaltung Trier 

 

Untere Wasserbehörde 

 

Am AugusOnerhof  
 

54290          Trier     

 

umwelt@trier.de <mailto:umwelt@trier.de>  

 

           

 

Stadtverwaltung Trier 

 

Untere Straßenverkehrsbehörde 
 

Am Grüneberg 90  

 

54292          Trier     

 

stadt-verkehrsplanung@trier.de <mailto:stadt-verkehrsplanung@trier.de>  

 

  

 
SGD Nord    

 

Regionalstelle Gewerbeaufsicht  

 

Deworastraße 8 

 

Ref. 24         

 

54290          Trier     

 
poststelle24@sgdnord.rlp.de <mailto:poststelle24@sgdnord.rlp.de>  
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  Abteilung 8 Ausbau Stomnetze  

 

  Tulpenfeld 4                        

 

  53113          Bonn   
 

  verfahren.dri0er.nabeg@bnetza.de <mailto:verfahren.dri0er.nabeg@bnetza.de>  

 

   

 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und  

 

Dienstleistungen der Bundeswehr         

 

Referat Infra I 3      
 

Fontainengraben 200                   

 

53123          Bonn   

 

BAIUDBwToeB@bundeswehr.org <mailto:BAIUDBwToeB@bundeswehr.org>  

 

           

 

Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 
 

Emy-Roeder-Straße 5 

 

55129 Mainz 

 

office@lgb-rlp.de <mailto:office@lgb-rlp.de>  

 

           

 

Landesbetrieb Mobilität    Fachgruppe LuPverkehr     
 

Gebäude 667C                   

 

55483          Hahn-Flughafen       

 

LuPfahrthindernisse@lbm.rlp.de <mailto:LuPfahrthindernisse@lbm.rlp.de>  

 

           

 
 

 

 

  

 

Landesbetrieb Mobilität     

 

Dasbachstraße 15c 

 

54292          Trier     
 

lbm@lbm-trier.rlp.de <mailto:lbm@lbm-trier.rlp.de>  
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GeneraldirekOon Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz    

 
DirekOon Landesarchäologie       

 

Weimarer Allee 1               

 

54290          Trier     

 

landesarchaeologie-trier@gdke.rlp.de <mailto:landesarchaeologie-trier@gdke.rlp.de>  

 

           

 
GeneraldirekOon Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz    

 

DirekOon Landesdenkmalpflege  

 

Schillerstraße 44                

 

55116          Mainz  

 

landesdenkmalpflege@gdke.rlp.de <mailto:landesdenkmalpflege@gdke.rlp.de>  

 
           

 

GeneraldirekOon Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz 

 

DirekOon Erdgeschichtliche Denkmalpflege 

 

Niederberger Höhe 1 

 

56077          Koblenz 

 
erdgeschichte@gdke.rlp.de <mailto:erdgeschichte@gdke.rlp.de>  

 

           

 

Generaldirkeiton Kultureslles Erbe Rheinland-Pfalz  

 

Sekretariat für das Welterbe in Rheinland-Pfalz Erthaler Hof –  

 

Schillerstraße 44                
 

55116          Mainz  

 

welterbe@gdke.rlp.de <mailto:welterbe@gdke.rlp.de>  

 

          

 

Westnetz GmbH     

 

Regionalzentrum Trier      
 

Eurenerstraße 33               
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54294          Trier     

 

posteingang-rz-trier@westnetz.de <mailto:posteingang-rz-trier@westnetz.de>  

 
           

 

Westnetz GmbH 

 

Florianstr. 15-21     

 

44139          Dortmund       

 

stellungnahmen@westnetz.de <mailto:stellungnahmen@westnetz.de>  

 
           

 

Deutscher We0erdienst    

 

Frankfurter Straße 135     

 

63067          Offenbach      

 

PB24.TOEB@dwd.de <mailto:PB24.TOEB@dwd.de>  

 
 

 

 

  

 

Autobahn-GmbH des Bundes 

 

NL West       

 

Bahnhofsplatz 1 
 

56410          Montabaur     

 

FU-WES-NL-MT-strassenverwaltung@autobahn.de <mailto:FU-WES-NL-MT-strassenverwaltung@autobahn.de>  

 

           

 

LandwirtschaPskammer Rheinland-Pfalz 

 
In der Göbelwies 1 

 

54340          Bekond 

 

trier@lwk-rlp.de <mailto:trier@lwk-rlp.de>  

 

           

 

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Mosel 

 
Tessenowstraße 6 
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54295          Trier 

 

dlr-mosel@dlr.rlp.de <mailto:dlr-mosel@dlr.rlp.de>  

 

           
 

Zentralstelle für Polizeitechnik 

 

Digitalfunk BOS      

 

Walter-Hallstein-Strasse 22 

 

55130          Mainz  

 

PPELT.AS3.Funkplanung@polizei.rlp.de <mailto:PPELT.AS3.Funkplanung@polizei.rlp.de>  
 

           

 

Landesbetrieb LiegenschaPs- und Baubetreuung 

 

Ndl. Trier                  

 

Paulinstraße 58                  

 

54292          Trier     
 

posYach.trier@LBBnet.de <mailto:posYach.trier@LBBnet.de>  

 

           

 

Landesbetrieb LiegenschaPs- und Baubetreuung      

 

Abteilung Pipeline Maßnahmen  

 

Untertorplatz 1                    
 

76829          Landau 

 

posYach.landau@LBBnet.de <mailto:posYach.landau@LBBnet.de>  

 

           

 

PLEdoc GmbH 

 
Gladbecker Straße 404 

 

452326        Essen  

 

netzauskunP@pledoc.de <mailto:netzauskunP@pledoc.de>  

 

           

 

Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land 

 
Gartenfeldstraße 12 
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54295          Trier     

 

rathaus@trier-land.de <mailto:rathaus@trier-land.de>  

 

           
 

  

 

SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH 

 

Ostallee 7-13 

 

54290          Trier     

 

service@swt.de <mailto:service@swt.de>  
 

           

 

Ministerium für Umwelt, Klima und nachhalOge Entwicklung 

 

4 Place de l´Europe                       

 

1499 Luxembourg  

 

eie@mev.etat.lu <mailto:eie@mev.etat.lu>      
 

  

 

  

 

  

 

================================================================================== 

 

================================================================================== 
 

Aus Sicherheitsgründen wurden ein oder mehrere Anhänge aus dieser E-Mail enYernt. 

 

Den Inhalt/Text der E-Mail können Sie oben unverändert einsehen. 

 

  

 

Weitere InformaOonen finden Sie unter: 

 
h0ps://infonet.rathaus.trier/email-schutz <h0ps://smex-

ctp.trendmicro.com:443/wis/clickOme/v1/query?url=h0ps%3a%2f%2finfonet.rathaus.trier%2femail%2dschutz&umi

d=64c7743c-4e0c-466c-aecb-671b9637fab0&auth=dcbbb6c53b81861ca412adfa40095919e6990023-

16fe9600cacfa2dd2e11c6de8ba0fc1047fe655>  

 

  

 

Details finden Sie untenstehend: 
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Der Anhang   vom Typ message/rfc822 wurde enYernt. 

 

  

 
  

 

========================================================================================= 

 

Hinweis: 

 

Diese E-Mail kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte InformaOonen enthalten.  

 

Wenn Sie nicht der richOge Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben,  

 
informieren Sie bi0e sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail. Das unerlaubte  

 

Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail ist nicht gesta0et.  

 

  

 

Der rechtsverbindliche elektronische SchriPverkehr mit der Stadt Trier ist über diese  

 

E-Mail-Adresse derzeit noch nicht möglich. 

 
========================================================================================= 

 

  

 

  

 

  

 

================================================================================== 

 
================================================================================== 

 

Aus Sicherheitsgründen wurden ein oder mehrere Anhänge aus dieser E-Mail enYernt. 

 

Den Inhalt/Text der E-Mail können Sie oben unverändert einsehen. 

 

  

 

Weitere InformaOonen finden Sie unter: 
 

h0ps://infonet.rathaus.trier/email-schutz <h0ps://smex-

ctp.trendmicro.com:443/wis/clickOme/v1/query?url=h0ps%3a%2f%2finfonet.rathaus.trier%2femail%2dschutz&umi

d=9f621e19-2691-47dd-be3a-685bfca5e2dd&auth=dcbbb6c53b81861ca412adfa40095919e6990023-

c474176290c286da527305518411d831854621b4>  

 

  

 

Details finden Sie untenstehend: 
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Der Anhang   vom Typ message/rfc822 wurde enYernt. 

 

  
 

  

 

========================================================================================= 

 

Hinweis: 

 

Diese E-Mail kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte InformaOonen enthalten.  

 

Wenn Sie nicht der richOge Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben,  
 

informieren Sie bi0e sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail. Das unerlaubte  

 

Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail ist nicht gesta0et.  

 

  

 

Der rechtsverbindliche elektronische SchriPverkehr mit der Stadt Trier ist über diese  

 

E-Mail-Adresse derzeit noch nicht möglich. 
 

========================================================================================= 

 

 

========================================================================================= 

 

Hinweis: 

Diese E-Mail kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte InformaOonen enthalten.  

Wenn Sie nicht der richOge Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bi0e sofort 

den Absender und vernichten Sie diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-
Mail ist nicht gesta0et.  

 

 

Der rechtsverbindliche elektronische SchriPverkehr mit der Stadt Trier ist über diese E-Mail-Adresse derzeit noch 

nicht möglich. 

========================================================================================= 
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